
Kundeninformation zur Erfüllung der gesetzlichen Informationspflicht gemäß § 15 VersVermV und § 12 FinVermV 
 

Versicherungs-Discount Uwe Kinder, Hermannstr. 36, 48231 Warendorf 

Versicherungsmakler Erlaubnis nach § 34d Abs. 1 der GewO Register-Nr.: D-M7VR-D5G4X-49. 

Finanzanlagenvermittler Erlaubnis nach § 34f Abs. 1 Satz 1  Nr. 1 GewO Register-Nr.: D-F-156-8RE2-60 

Aufsichtsbehörde IHK Nord Westfalen, Sentmaringer Weg 61, 48151 Münster  

Registerabruf: www.vermittlerregister.info 

 

Die Tätigkeit enthält auch Beratung. 

Emittenten und Anbieter: 

Versicherungen: Aufgrund meiner Recherche habe ich eigentlich eine gute und hinreichende Übersicht vom deutschen Versicherungsmarkt 

Aufgrund des Urteiles vom Oberlandesgericht Karlsruhe (dem sogenannten Verivox-Urteil) vom 22.09.2021 (Geschäftszeichen 6 U 82/20) sehe ich mich dazu 
veranlasst, meine Hinweispflicht näher zu erläutern. 

Berücksichtigt der Versicherungsmakler bei seinem Rat nicht mehr als 50 % der am Markt angebotenen Versicherungsverträge oder Versicherer, soll laut dem OLG 
Karlsruhe jedenfalls keine ausgewogene Marktuntersuchung vorliegen mit der Folge, dass die genannten Hinweispflichten bestehen. 

Da ich leider nicht alle Tarife berücksichtigen und auch nicht jede Statistik auswerten kann, sehe ich mich in der Pflicht Sie entsprechend des o.g. Urteiles ausdrücklich 
darauf hinzuweisen:  

Die Empfehlung beruht auf einer eingeschränkten Beratungsgrundlage. Damit wurde der Marktanalyse keine hinreichende Anzahl von auf dem Markt angebotenen 
Versicherungsverträgen und Versicherungen zugrunde gelegt. Sie weicht in diesem Fall vom gesetzlichen Regelfall ab. 

Produktauswahl nach Bedingungen, angemessenem Preis-/Leistungsverhältnis, Finanzstärke, Regulierung & Service. 

Finanzanlagenvermittlung: 

Anteile oder Aktien an inländischen, EU  oder ausländischen offenen Investmentvermögen, die nach Kapitalanlagegesetzbuch vertrieben werden dürfen: ca. 200 
renommierte Fondsgesellschaften mit freier Wahl aus ca. 8.000 Fonds 
 

Information zu den Schlichtungsstellen gemäß § 214 VVG und zur Teilnahme am Streitbeilegungsverfahren gemäß § 36 Verbraucherstreitbeilegungsgesetz 

Gemäß § 36 VSBG und § 17 Abs. 4 VersVermV teilen wir mit, dass wir verpflichtet und bereit sind an einem Streitbeilegungsverfahren teilzunehmen. Folgende 
Schlichtungsstellen können angerufen werden: 

 

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Baufin), Graurheindorferstr. 108, 53117 Bonn 

 www.bafin.de [Stichwort: Ombutsleute] 

Schlichtungsstelle für gewerbliche Versicherungs-, Anlage-und Kreditvermittlung 

Glockengießerwall 2, 20095 Hamburg 

 

Keine Beteiligungsverhältnisse zu Versicherungs-, Investment- oder Finanzierungsunternehmen. 

 

Informationen über die Vergütung bei der Vermittlung: 

Nur Produktgeber zahlt. 
Im Zusammenhang mit der Vermittlung erfolgt die Vergütung ausschließlich durch Zuwendungen von Dritten, welche auch behalten werden dürfen. 
 

Die Vergütung der Tätigkeit erfolgt als in der Versicherungsprämie enthaltene Provision und eventuelle Zusatzvergütungen, die vom jeweiligen 
Versicherungsunternehmen ausgezahlt werden. 

Die Art und Quelle der Vergütung ist letztlich abhängig von den Wünschen und Bedürfnissen des Kunden und den Produkten, die eventuell vermittelt werden. 

Abweichend von § 59 Abs. 1 VVG in Verbindung mit § 6a Abs. 1 Nr. 1 VVG muss die Beratungsdokumentation nicht auf Papier übergeben werden, hiermit stimmt der 
Kunde der abweichenden Vereinbarung zu, daß eine Übermittlung per Email ausreicht.  

Unter folgendem Link finden Sie unser Impressum: 

 www.versicherungs-discount.info/impre.htm 


